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Vorlagen-Nr:
2022/0448/A32

Beschlussvorlage
vom 08.11.2022

öffentliche Sitzung    
Federführend:
A 32 Bürger- und Ordnungsamt

AZ:
Berichterstatter/-in: Herr Kahlen

Beratungsfolge:
Datum Gremium

01.12.2022 Hauptausschuss
06.12.2022 Rat der Stadt Alsdorf

5. Änderung der Neufassung der Gebührenordnung für 
Parkscheinautomaten im Gebiet der Stadt Alsdorf vom 
17.09.2004 (Parkgebührenordnung)

Beschlussvorschlag:

Der Hauptausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt:

Der Rat der Stadt beschließt:

Alternative A
Der 5. Änderung der Neufassung der Gebührenordnung für Parkscheinautomaten im Gebiet 
der Stadt Alsdorf vom 17.09.2004 (Parkgebührenordnung) entsprechend der beigefügten 
Anlage 1 aufgrund des § 2b Umsatzsteuergesetz wird zugestimmt.

oder

Alternative B
Der 5. Änderung der Neufassung der Gebührenordnung für Parkscheinautomaten im Gebiet 
der Stadt Alsdorf vom 17.09.2004 (Parkgebührenordnung) entsprechend der beigefügten 
Anlage 2 aufgrund des § 2b Umsatzsteuergesetz sowie der vorgeschlagenen Tariferhöhung 
wird zugestimmt.
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Darstellung der Sachlage:

Nach dem Urteil des Bundesfinanzhofs vom 01.12.2011 wird eine Gemeinde bei der 
Bewirtschaftung von selbständigen - d. h. von der öffentlichen Straße abgegrenzten – 
Parkplätzen als Unternehmerin tätig und erbringt steuerpflichtige Leistungen, da die 
Fläche auch einem privaten Leistungsanbieter zur Nutzung überlassen werden kann. Im 
Gegensatz zu der bisherigen Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (Urteil vom 27.03.2003) 
ist es nunmehr unerheblich, ob die Gemeinde dabei hoheitlich tätig wird und die Erhebung 
der Parkgebühren im Zusammenhang mit einer straßenverkehrsrechtlichen Anordnung aus 
Gründen der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs erfolgt. Nicht betroffen von dem Urteil 
sind die unselbständigen – d. h. die eng entlang der Fahrbahn verlaufenden – 
Parkflächen.

Folgende Flächen im Stadtgebiet gelten als selbständige Parkplätze:

- Parkplatz zwischen Rathaus und Ärztehaus,
- St.-Brieuc-Platz / Hallenbadvorplatz und
- Parkplatz Mariadorf Dreieck.

Ab 2023 ist auf die Einnahmen aus den fünf in diesen Bereichen aufgestellten 
Parkscheinautomaten Umsatzsteuer abzuführen. Die Einnahmen aus diesen 
Parkscheinautomaten betragen insgesamt jährlich im Durchschnitt rund 76.000 €. Somit ist 
zukünftig von einer abzuführenden jährlichen Umsatzsteuer auf Parkscheingebühren in Höhe 
von ca. 14.500 € auszugehen.

Um diese Einnahmeverluste zu kompensieren, müssten die Parkscheingebühren 
entsprechend erhöht werden. Seitens der Verwaltung wird folgende Gebührenanpassung 
vorgeschlagen:

Parkdauer Aktuelle Gebührentarife Vorgeschlagene Änderung
Bis zu 15 Minuten 0,10 € 0,10 €
30 Minuten 0,50 € 0,60 €
60 Minuten 1,00 € 1,20 €
120 Minuten 1,50 € 1,70 €
Für jede weitere 60 Minuten 0,50 € 0,50 €

Auf den Parkscheinen im Bereich der selbstständigen Parkplätze wird ab 2023 auf die 
enthaltene Mehrwertsteuer hingewiesen. Zudem soll in der Parkgebührenordnung ein 
entsprechender Hinweis in § 1 Abs. 2a aufgenommen werden.

Darstellung der Rechtslage:

Gemäß § 6a Abs. 6 Straßenverkehrsgesetz (StVG) können für das Parken auf öffentlichen 
Wegen und Plätzen in Ortsdurchfahrten die Gemeinden, im Übrigen die Träger der 
Straßenbaulast, Gebühren erheben. Für die Festsetzung der Gebühren werden die 
Landesregierungen ermächtigt, Gebührenordnungen zu erlassen. Die Ermächtigung kann 
durch Rechtsverordnung weiter übertragen werden. In Nordrhein-Westfalen wurde diese 
Ermächtigung auf die örtlichen Ordnungsbehörden übertragen.

Darstellung der finanziellen Auswirkungen:

Durch die Gebührenerhöhung können die im Zusammenhang mit der Umsatzsteuerpflicht 
einhergehenden Einnahmeausfälle von jährlich rund 14.500 € aufgefangen werden.
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Darstellung der ökologischen und sozialen Auswirkungen:

Entfällt.

Anlage/n:

Anlage 1:
5. Änderung der Neufassung der Gebührenordnung für Parkscheinautomaten im Gebiet der 
Stadt Alsdorf (2 Seiten) – Alternative A

Anlage 2:
5. Änderung der Neufassung der Gebührenordnung für Parkscheinautomaten im Gebiet der 
Stadt Alsdorf (2 Seiten) – Alternative B

gez. Kahlen
Bürgermeister Erster Beigeordneter

gez. i. V. di Paolo
Kämmerer Referat Jugend, Schulen und 

Sport
Kaufmännischer 
Betriebsleiter ETD

gez. i. V. Rosenkranz
Technische 
Betriebsleiterin ETD

Rechnungsprüfungsamt
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Alternative A 

 

5. Änderung vom __________ der Neufassung der Gebührenordnung 

für Parkscheinautomaten im Gebiet der Stadt Alsdorf vom 17.09.2004 

 

Aufgrund des § 6a Abs. 6 und 7 des Straßenverkehrsgesetzes (StVG) vom 05.03.2003 (BGBl. I S. 310, 

ber. S. 919) und § 1 der Verordnung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 04.02.1981 über die 

Ermächtigung zum Erlass von Gebührenordnungen nach § 6a Abs. 6 und 7 des 

Straßenverkehrsgesetzes (GV NRW S. 48 / SGV NRW 92) i. V. m. § 38 Buchst. b) des 

Ordnungsbehördengesetzes (OBG NRW) vom 13.05.1980 (GV NRW S. 528 / SGV NRW 2060), jeweils in 

der zur Zeit geltenden Fassung, hat der Rat der Stadt Alsdorf in seiner Sitzung am 06.12.2022 folgende 

Änderung der Parkgebührenordnung beschlossen: 

 

 

Artikel 1 

Die Gebührenordnung für Parkscheinautomaten im Gebiet der Stadt Alsdorf wird wie folgt geändert: 

 

In § 1 wird folgender Absatz 2a eingefügt: 

 

„(2a) Die Gebühren für die selbstständigen öffentlichen Parkflächen beinhalten die gesetzlich 

geschuldete Mehrwertsteuer.“ 

 

 

Artikel 2 

 

Diese Änderung tritt am 01.01.2023 in Kraft. 
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Alternative B 

 

5. Änderung vom __________ der Neufassung der Gebührenordnung 

für Parkscheinautomaten im Gebiet der Stadt Alsdorf vom 17.09.2004 

 

Aufgrund des § 6a Abs. 6 und 7 des Straßenverkehrsgesetzes (StVG) vom 05.03.2003 (BGBl. I S. 310, 

ber. S. 919) und § 1 der Verordnung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 04.02.1981 über die 

Ermächtigung zum Erlass von Gebührenordnungen nach § 6a Abs. 6 und 7 des 

Straßenverkehrsgesetzes (GV NRW S. 48 / SGV NRW 92) i. V. m. § 38 Buchst. b) des 

Ordnungsbehördengesetzes (OBG NRW) vom 13.05.1980 (GV NRW S. 528 / SGV NRW 2060), jeweils in 

der zur Zeit geltenden Fassung, hat der Rat der Stadt Alsdorf in seiner Sitzung am 06.12.2022 folgende 

Änderung der Parkgebührenordnung beschlossen: 

 

 

Artikel 1 

 

Die Gebührenordnung für Parkscheinautomaten im Gebiet der Stadt Alsdorf wird wie folgt geändert: 

 

1. § 1 Abs. 2 wird wie folgt neu gefasst: 

 

„(2) Für die folgenden Parkräume gelten die sich aus der nachfolgenden Beschreibung ergebenden 

Gebühren: 

 

1. Otto-Wels-Straße neu, Bahnhofstraße, 

Rathausstraße zwischen Denkmalplatz und Körnerstraße, 

Albrecht-Dürer-Straße zwischen Alte Luisenstraße und Martin-Luther-Straße, 

Luisenstraße im Bereich der Häuser 1-7 und 2-8, Alte Luisenstraße, 

Aachener Straße zwischen Eschweilerstraße und Ehrenstraße/Gaußstraße, 

 

bis zu 15 Minuten 0,10 €, 

30 Minuten 0,60 €, 

60 Minuten 1,20 €, 

 

Zwischenschritte mit Münzen ab 0,10€ sind möglich. 

Höchstparkdauer 1 Stunde. 
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2. St.-Brieuc-Platz, 

Annastraße zwischen Übacher Weg und Ohligsweg, 

Grenzweg von der Einmündung Broicher Straße bis zur Einmündung Weinstraße, 

Broicher Straße zwischen Haus Nr. 7 und der Parkplatzausfahrt der ehemaligen Kreissparkasse, 

Ohligsweg im Bereich der Parkstreifen Südpark, 

Jülicher Straße zwischen Schillerstraße/Lessingstraße und Martin-Struff-Straße, 

Parkplatz Poststraße/Eschweilerstraße (Mariadorf/Dreieck), 

 

 

bis zu 15 Minuten 0,10 €, 

30 Minuten 0,60 €, 

60 Minuten 1,20 €, 

120 Minuten 1,70 €, 

 

Zwischenschritte mit Münzen ab 0,10 € sind möglich. 

Höchstparkdauer: 2 Stunden. 

 

  

3. Parkplatz Hubertusstraße zwischen Haus Nr. 17 (Rathaus) und Nr. 23 (sog. Ärztehaus), 

Hubertusstraße zwischen Rathausstraße und Luisenstraße, 

 

bis zu 15 Minuten 0,10 €, 

30 Minuten 0,60 €, 

60 Minuten 1,20 €, 

für jede weitere 60 Minuten 0,50 € 

 

Zwischenschritte mit Münzen ab 0,10 € sind möglich. 

Höchstparkdauer: 3 Stunden. 

 

  

4. Hallenbadvorplatz, 

Bodelschwinghweg zwischen Hallenbad und Tennisgelände TC Rot-Weiss Alsdorf, 

 

bis zu 15 Minuten 0,10 €, 

30 Minuten 0,60 €, 

60 Minuten 1,20 €, 

für jede weitere 60 Minuten 0,50 € 

 

Zwischenschritte mit Münzen ab 0,10 € sind möglich. 

Höchstparkdauer: 4 Stunden.“ 
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2. In § 1 wird folgender Absatz 2a eingefügt: 

 

„(2a) Die Gebühren für die selbstständigen öffentlichen Parkflächen beinhalten die gesetzlich 

geschuldete Mehrwertsteuer.“ 

 

 

 

Artikel 2 

 

Diese Änderung tritt am 01.01.2023 in Kraft. 
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